Schriftliche Prüfung:
Für die Bewertung der schriftlichen Prüfung stehen der Kommission maximal 50 Punkte zur Verfügung. Die schriftliche Prüfung gilt dann als bestanden, wenn der jeweilige Bewerber mindestens 34 Punkte erreicht. Nur wenn diese Mindestpunktezahl erreicht wird, wird der Bewerber zur mündlichen Prüfung zugelassen. Die schriftliche Prüfung besteht aus einem Thema oder einem Fragebogen, über Argumente, die von der Kommission unter Berücksichtigung des Prüfungsstoffes laut Punkt 6 der Wettbewerbsausschreibung ausgewählt werden.
Die Prüfungen werden nach den folgenden Kriterien und Verfahren bewertet:
Frage 1 – max. 16 Punkte
Frage 2 – max. 16 Punkte
Frage 3 – max. 18 Punkte

Es werden zudem folgende Kriterien bewertet: 
1) die Fähigkeit, zu analysieren, zusammenzufassen und die Angemessenheit sowohl der italienischen (oder deutschen) Sprache als auch der Fachsprache:
2) Kenntnis der Materie, Einordnung und Entwicklung des Themas für den theoretischen und/oder deontologischen und/oder normativen Teil
3) die Kenntnis der Materie, die Einordnung und die Entwicklung des Themas des spezifischen Teils des in den Fragen geforderten Inhalts
NB: Besteht die schriftliche Prüfung aus mehreren Fragen, so ist die Note das arithmetische Mittel aus der Gesamtsumme der Bewertungen der einzelnen Frage

